Absender
Stadt Zürich 
Umwelt- und Gesundheitsschutz
z.H.v. Herrn M. Krapf

Beckenhofstr. 59
Postfach 3251

8021 Zürich
Zürich, Datum
Ihre Aktion zur Einforderung von Standortdatenblättern für Amateurfunkstationen mit Standort in der Stadt Zürich

Sehr geehrter Herr Krapf
Als konzessionierter Radioamateur mit Wohnsitz in der Stadt Zürich habe ich Ihr Schreiben betreffend Standortdatenblätter für Amateurfunkstationen vom März via unseren Dachverband USKA erhalten. 

Nach Rücksprache mit einem von unserem Dachverband unabhängigen, in NIS-Fragen sachkundigen Rechtsanwalt möchte ich Sie in aller Form darauf hinweisen, dass für den Aufbau einer solchen systematischen Datensammlung durch die Stadt Zürich die notwendige gesetzliche Grundlage fehlt, dies sowohl in der NISV als auch im USG. Zudem sind die Anforderungen des Datenschutz​gesetzes an eine solche Sammlung besonders schützenswerter Personendaten nicht erfüllt.
Gemäss Art. 11 NISV werden solche Standortdatenblätter grundsätzlich nur für Neu- und Umbauten von Anlagen eingefordert, um damit die Einhaltung der Grenzwerte rechnerisch überprüfen zu können. Art. 7 NISV fordert die Sanierung bestehender Anlagen, verweist aber im übrigen gesetzestechnisch korrekt auch auf die Bestimmungen von Art. 71 Anhang I NISV und enthält keine rechtliche Grundlage zur Einforderung von Standortdatenblättern bei unbestimmt vielen, bestehenden Anlagen. 
Die Anlagengrenzwerte von Anhang I der NISV (3V/m für Amateurfunkstationen im Kurzwellenbereich) müssen gemäss Art. 71 Anhang I NISV nur von Stationen eingehalten werden, die mindestens 6 W ERP haben und mindestens 800 Stunden jährlich betrieben werden, dies überdies nur an Orten mit empfindlicher Nutzung (OMEN). Die meisten Amateurfunkstationen dürften von dieser Regelung profitieren können, da sie erfahrungsgemäss weit weniger als 800 Stunden pro Jahr im Sendebetrieb sind. Der Personenschutzwert von 28 V/m muss dagegen von allen Stationen unabhängig von der Betriebsdauer eingehalten werden. Bei einer durchschnittlichen Sendeleistung von 100 Watt beträgt der Sicherheitsabstand zur Einhaltung des Personenschutzwerts von 28 V/m auf 14 MHz bei einer Sendeleistung von 100 Watt auf eine Dipol-Antenne lediglich rund 1.5m, mithin ein Wert der wohl bei praktisch allen Stationen schon rein aus baulichen Gegebenheiten heraus gegeben sein wird. 
Nichts anderes ergibt sich aus dem BUWAL-Entwurf zu den NIS-Vollzugsempfehlungen für Rundfunk- und Funkrufsendeanlagen vom 6.7.2005. Dort wird auf S. 8 in Ziff. 2.2. zum Anlagenbegriff wörtlich folgendes festgehalten:

" 2.2 Anlagedefinition

Vor Beginn der NIS-Beurteilung muss bestimmt werden, welche Sendeantennen im Sinne

der NISV zur Anlage gehören. Nicht jede Sendeantenne auf einem Mast ist nämlich automatisch

Teil der Anlage. Für die Anlagezugehörigkeit sind zwei Kriterien massgebend: Einerseits

der Verwendungszweck einer Antenne, andererseits der räumliche Zusammenhang.

Anhang 1 NISV

........

71 Geltungsbereich

1Die Bestimmungen dieser Ziffer gelten für Sendeanlagen des Rundfunks und übriger Funkanwendungen,

die insgesamt eine äquivalente Strahlungsleistung (ERP) von mindestens 6 W aufweisen und die

mindestens 800 Stunden pro Jahr am gleichen Standort senden.

2Sie gelten nicht für Funkdienste nach Ziffer 6 und für Richtfunkanlagen.

72 Begriffe

1Als Anlage gelten alle Sendeantennen der Funkanwendungen nach Ziffer 71, die auf demselben Mast

angebracht sind oder die in einem engen räumlichen Zusammenhang stehen.

2Als Änderung gilt die Erhöhung der maximalen äquivalenten Strahlungsleistung (ERP) oder die Änderung

von Senderichtungen.

Zu einer Sendeanlage nach Anhang 1 Ziffer 71 NISV gehören demnach alle Sendeantennen,

welche nicht in Anhang 1 Ziffern 6 und 8 NISV geregelt sind. Es sind dies im Wesentlichen

Sendeantennen, die

• für Rundfunk (UKW, DAB4, Mittelwelle, TV analog, DVB-T5), Funkruf, Flugsicherung, Betriebs-

und Amateurfunk eingesetzt werden

• während mindestens 800 Stunden pro Jahr senden
• auf dem gleichen Mast angebracht sind oder in einem engen räumlichen Zusammenhang

stehen.
Antennen, die die zweite Bedingung erfüllen, sind in erster Linie Rundfunkantennen, Funkrufantennen sowie Sendeantennen der Flugsicherung. Kaum je 800 Betriebsstunden pro

Jahr erreichen hingegen Sendeantennen für Amateurfunk und Betriebsfunk, (…)".
Ich verweise in diesem Zusammenhang ebenfalls auf den erläuternden Bericht des BUWAL vom 23. Dezember 1999 zur NISV, wo im Zusammenhang mit Art. 11 NISV auf S. 12 ausdrücklich festgehalten wird: "Kein Standortdatenblatt muss für alte Anlagen eingereicht werden, welche im bisherigen Rahmen weiterbetrieben werden."
Art. 10 NISV statuiert zwar eine grundsätzliche Auskunftspflicht des Anlageninhabers, das rechtfertigt aber nicht eine Datensammlung auf Vorrat bei unbestimmt vielen Personen, sondern dient in einem konkreten Einzelfall dazu, die notwendigen Informationen über eine einzelne Anlage 

einzusammeln.

Im übrigen betrachte ich die Tatsache, dass ich eine vom Bakom konzessionierte Amateurfunkstation betreibe, als eine Information persönlicher Natur, die in den Bereich der besonders schützenswerten Personendaten fällt. Eine Sammlung von Daten durch eine öffentliche Stelle, welche diesen Bereich betreffen, bedarf gemäss Datenschutzgesetz einer ausdrücklichen rechtllichen Grundlage, welche insbesondere auch die Modalitäten der Datenverarbeitung namentlich hinsichtlich Erfassung und Pflege der Daten, Löschung und Berichtigung falscher oder nicht mehr aktueller Daten und das Einsichtsrecht regelt. Eine solche Datensammlung der Stadt Zürich ist in den entsprechenden Verzeichnissen des Datenschutzbeauftragten nicht aufgeführt. Sie ist damit widerrechtlich. 
Unabhängig von der rechtlichen Ausgangslage halte ich eine solche Aktion gegenüber mehreren hundert Radioamateuren mit Wohnsitz in der Stadt Zürich in Anbetracht des Bagatellcharakters solcher Fälle für unverhältnismässig und für eine unnötige bürokratische Massnahme, die weder dem Umweltschutz noch sonst einem konkreten Zweck dient und überdies den Steuerzahler unnötig Geld kostet. Der Amateurfunkdienst ist ein experimenteller Funkdienst, bei dem – anders als etwa bei einer Betriebsfunkanlage – die technische Ausrüstung häufig wechselt. Die in dieser Aktion erhobenen Daten können also bereits innert weniger Wochen aufgrund technischer Experimente obsolet sein. Aufgrund seiner Konzessionsbestimmungen hat der Betreiber einer Amateurfunkanlage das Recht, selber Funk- und Antennenanlagen zu bauen oder abzuändern, sofern diese die einschlägigen Vorschriften einhalten.  
Da ich entweder über eine Amateurfunkstation,  die weniger als 6 Watt und 800 Stunden jährlich in Betrieb ist,  oder über gar keine stationären Anlagen in der Stadt Zürich verfüge und überdies eine allfällig vorhandene Anlage die Immissionsgrenzwerte gemäss Anhang 2 der NISV aufgrund meiner persönlichen, baulichen Situation einhält, erlaube ich mir, insbesondere gestützt auf die Bestimmung von Art. 71 Anhang I  NISV auf die Einreichung eines Standortdatenblattes zu verzichten. 

Ich bitte Sie um Kenntnisnahme und verbleibe mit freundlichen Grüssen

(Unterschrift)
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